
BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 8. Mai 2013 

zur Änderung der Entscheidung 2007/777/EG hinsichtlich der Einträge für Mexiko in der Liste der 
Drittländer bzw. Teile von Drittländern, aus denen die Einfuhr von Fleischerzeugnissen und 

behandelten Mägen, Blasen und Därmen in die Union zugelassen ist 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 2589) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/217/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. De
zember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vor
schriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb 
und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ( 1 ), ins
besondere auf den einleitenden Satz des Artikels 8, Artikel 8 
Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 8 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Entscheidung 2007/777/EG der Kommission vom 
29. November 2007 zur Festlegung der Tiergesundheits- 
und Hygienebedingungen und der Musterveterinär
bescheinigungen für die Einfuhr bestimmter Fleisch
erzeugnisse und behandelter Mägen, Blasen und Därme 
für den menschlichen Verzehr aus Drittländern sowie zur 
Aufhebung der Entscheidung 2005/432/EG ( 2 ) sind die 
Vorschriften für die Einfuhr in die Union, die Durchfuhr 
durch die Union und die Lagerung in der Union von 
Sendungen mit Fleischerzeugnissen und von Sendungen 
mit behandelten Mägen, Blasen und Därmen im Sinne 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezi
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs ( 3 ) niedergelegt. 

(2) Anhang II Teil 2 der genannten Entscheidung enthält die 
Liste der Drittländer bzw. Teile von Drittländern, aus 
denen die Einfuhr von Fleischerzeugnissen und behandel
ten Mägen, Blasen und Därmen in die Union zugelassen 
ist, sofern diese Waren der in dem genannten Teil vor
gegebenen Behandlung unterzogen wurden. 

(3) In Anhang II Teil 4 der Entscheidung 2007/777/EG wer
den die in Teil 2 des genannten Anhangs aufgeführten 
Behandlungen beschrieben und jeweils mit einem Code 
versehen. Im Einzelnen handelt es sich um eine unspezi
fische Behandlung mit dem Code „A“ und spezifische 
Behandlungen mit den Codes „B“ bis „F“ in absteigender 
Reihenfolge der Intensität der Behandlung. 

(4) Mexiko ist in Anhang II Teil 2 der Entscheidung 
2007/777/EG aufgeführt als zugelassen für die Einfuhr 
von Fleischerzeugnissen und behandelten Mägen, Blasen 
und Därmen von Geflügel, Zuchtfederwild und Federwild 
für den menschlichen Verzehr, die der spezifischen Be
handlung mit dem Code „D“ unterzogen wurden, in die 
Union. 

(5) Im Jahr 2012 wurden mehrere Ausbrüche der hoch
pathogenen Aviären Influenza (HPAI) des Subtyps 
H7N3 im Bundesstaat Jalisco in Mexiko — einem Gebiet 
mit hoher Dichte der Geflügelhaltungsbetriebe — bestä
tigt. Mexiko ging mit Keulung und Geflügelpest-Notimp
fung gegen die Ausbrüche vor. 

(6) Der jüngste HPAI-Ausbruch dieser Epidemie wurde Ende 
September 2012 bestätigt, und Mexiko erklärte die Aus
brüche im Dezember 2012 als getilgt. 

(7) Am 8. Januar 2013 notifizierte Mexiko der Kommission 
zwei HPAI-Ausbrüche des Subtyps H7N3 bei Geflügel in 
seinem Hoheitsgebiet im Bundesstaat Aguascalientes. Die 
Krankheit hat sich auch auf die Bundesstaaten Jalisco und 
Guanajuato ausgebreitet. 

(8) Angesichts der Bestätigung der HPAI-Ausbrüche kann das 
Hoheitsgebiet von Mexiko nicht mehr als frei von dieser 
Krankheit betrachtet werden. 

(9) Das erneute Auftreten von HPAI-Ausbrüchen gibt Anlass 
zu Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der in Mexiko 
zur HPAI-Bekämpfung getroffenen Maßnahmen, ein
schließlich der Impfung. 

(10) Die Einfuhr von Fleischerzeugnissen und behandelten 
Mägen, Blasen und Därmen von Geflügel, Zuchtfederwild 
und Federwild für den menschlichen Verzehr, die einer 
Behandlung nach Anhang II der Entscheidung 
2007/777/EG unterzogen wurden, aus Drittländern 
bzw. Teilen von Drittländern, die nicht HPAI-frei sind, 
gilt als vernachlässigbares Risiko im Hinblick auf eine 
Einschleppung des Virus in die Union.
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(11) Angesichts der raschen Ausbreitung von HPAI und der 
Gefahr, dass HPAI-Ausbrüche von der zuständigen mexi
kanischen Behörde nicht rechtzeitig entdeckt werden 
könnten, sollten allerdings die Einfuhr in die Union 
und die Durchfuhr durch die Union von Fleischerzeug
nissen und behandelten Mägen, Blasen und Därmen für 
den menschlichen Verzehr aus diesem Drittland nur zu
gelassen werden, soweit diese Waren einer spezifischen 
Behandlung mit Code „B“ nach Anhang II Teil 4 der 
Entscheidung 2007/777/EG unterzogen wurden, da diese 
Behandlung intensiver ist als die derzeit gemäß Teil 2 des 
genannten Anhangs für diese Waren geltende Behand
lungsart. 

(12) Die Entscheidung 2007/777/EG sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(13) Zur Vermeidung unnötiger Störungen des Handels sollte 
eine Übergangsfrist vorgesehen werden, in der Sendungen 
von zum menschlichen Verzehr bestimmten Fleisch
erzeugnissen und behandelten Mägen, Blasen und Där
men von Geflügel, Zuchtfederwild und Federwild mit Ur
sprung in Mexiko, die die in der Entscheidung 
2007/777/EG festgelegten Bedingungen vor dem Inkraft
treten dieses Beschlusses erfüllen, weiterhin in die Union 
eingeführt oder durch die Union durchgeführt werden 
dürfen. 

(14) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II der Entscheidung 2007/777/EG wird gemäß dem 
Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Für eine Übergangsfrist bis zum 15. August 2013 dürfen Sen
dungen — auch solche, die auf hoher See befördert werden — 
mit Ursprung in Mexiko, die für den menschlichen Verzehr 
bestimmte Fleischerzeugnisse und behandelte Mägen, Blasen 
und Därme von Geflügel, Zuchtfederwild und Federwild enthal
ten, die der spezifischen Behandlung mit dem Code „D“ nach 
Anhang II Teil 4 der Entscheidung 2007/777/EG unterzogen 
wurden, in die Union eingeführt oder durch die Union durch
geführt werden, sofern sie von der einschlägigen ausgefüllten 
und vor dem 17. Mai 2013 unterzeichneten Bescheinigung 
begleitet sind. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 8. Mai 2013 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission 

ANHANG 

In Anhang II Teil 2 der Entscheidung 2007/777/EG erhält der Eintrag zu Mexiko folgende Fassung: 

„MX Mexiko A D D A B B A D D XXX A B XXX“
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